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Probleme der Organtransplantatiıon

Am Dezember 199/ 1St das „Gesetz ber die Spende, Entnahme un: UÜbertra-
SUNS VO Urganen“ (Transplantationsgesetz TPG) 1n Kraft Der Bun-
desrat hat diesem Gesetz 79 September 1997 zugestimmt. In der Debatte, die
diesem Gesetz vorausgıng, Wr VOT allem das Hırntodkriterium, WwW1e auch die
theologische un kırchliche Diskussion zeiPtE”, und damıt verbunden die Frage
der Zustimmung besonders 1m Vordergrund der Diskussıion. So wichtig un:! NOL-

wendı1g dıe Diskussion das Hırntodkriterium WTr un! vermutlich auch 1n der
Zukunft och se1n wiırd, scheint mMI1r jetzt angezeıgt, andere Themen, die 1m
Zusammenhang mıiıt der Organtransplantation VO Bedeutung sınd, wıeder mehr
1n den Vordergrund rücken. Meıne Überlegungen knüpfen ZAER einen frü-
ere Beıträge Z Thema“ d ABR anderen aber Erfahrungen, die ıch ın den
etzten Jahren 1ın Gesprächen mıiıt Betroffenen un: ın verschiedenen Diskussions-
veranstaltungen machen konnte.

Z wel Gruppen VO Betroffenen sınd 1er unterscheiden, obwohl selbstver-
ständlıch die Grenzen ZU el tließend sınd Es sınd die 1m weıteren Sınn Be-
troffenen, die angesprochen werden sollen, sıch als Organspender ZUr Verfügung

stellen un 165 mı1t eiınem Ausweiıs dokumentieren. Di1e 1m CHNSCICH Sınn
Betrofftfenen sınd dıe Organempfänger, die tatsächlichen Spender, die Angehörı1-
SCIL, das Pflegepersonal, die Arzte un:! manchmal auch die Seelsorger. Beide
Gruppen verbindet die Not ZUr Entscheidung.

Dıies soll deutlich machen, da{ß CS I17 gegriffen ware, das 'Thema ethisch
dem Gesichtspunkt der Unwilligkeit, eıne Entscheidung treffen, be-

handeln. Vielmehr zeıgt sıch darın, da{ß die Organtransplantatıon eın sehr kom-
plexes Geschehen der Girenze VO Leben un! 'Tod 1st, un:! VO daher auch sehr
schwierige Entscheidungen verlangt. Der Unterschied zwıschen den beiden
Gruppen schematisiert scheint der se1N, da{ß die Gruppe sıch
nıcht entscheiden kann, die Zzweıte sıch aber entscheiden mufß Psychologische
un ethische Aspekte ogreifen be1 beiden Gruppen ıneinander. Dıie folgenden
Überlegungen gehen VO der Sıtuation des Organspenders A4UsS.

Eın rund für die Verabschiedung des SEL 1St neben vielen anderen siıcher die
Erwartung, die Zahl der Organspenderinnen un:! -spender erhöhen. Die mıiıt
dem (Gesetz gegebene Rechtssicherheit soll sıch auf das Verhalten der Bevölke-
LUNS pOosıtıv ım Sınn der Bereitschaft ZA3T: Organspende uswiırken. Worın liegen
die Hemmnisse, einen Ausweils auszutfüllen? Soweılt Argumente 1ın diesem a
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sammenhang überhaupt vorgebracht werden, konzentrieren S1@E sıch TE1I
Gesichtspunkte.

Di1e Not, sıch nıcht entscheiden können

Be1l Jüngeren Menschen 1St VOT allem die Scheu VOILI der Auseinandersetzung
MIt dem eigenen Tod, die eıne solche Entscheidung, eiınen Organspenderausweis
auszufüllen, naturgemäfß MI1t sıch bringt. Meıst wiırd 1€eSs nıcht unmıttelbar A S
Sagl,; aber gerade Lehrerinnen un: Lehrer, die versuchen, dieses 'LThema iın der
Schule anzusprechen, welsen darauf hın, da S1e Her spuren, wıe sehr be1 diesem
Thema „abgeblockt“ wırd Es 1sSt 1es e1in Dilemma ULNScCICTI modernen Gesell-
schaft, ZAU: eiınen den Tod medijial In allen Varıanten darzustellen, damıt verbun-
den aber ıhn persönlich nıcht sıch herankommen lassen.

Es besteht die Angst, früuh VO den ÄI‘ZtCI'I aufgegeben werden. Die
Argumentatıon lautet: Wenn ıch eınen Organspenderausweıs habe, werden ann
die Arzte 1m Ernsttfall alles für miıch Lun, meın Leben erhalten? Werden S1Ee
sıch nıcht 1mM Unterbewulfsten gerade be1 eiınem Jüngeren un:! ansonsfens
den Menschen Zurückhaltung auferlegen, damıt Urgane vewınnen kön-
nen”? Dieser 1Nwe1ls wırd geDaarLt mıt der Feststellung, da{fß in den Medien VCI-

schiedentlich Personen aufgetreten se1en, die tür Ahitntot: erklärt worden
Es hat sıch aber bısher 1n allen Fällen geze1gt, da diese Behauptungen nıcht sSt1m-
DIHCH: Es $511lt auf, da{ß diese ngst, die gerade VO Jüngeren tormuliert wiırd, 1m
Kontrast steht der Angst, spater eiınmal Apparaten angeschlossen dahinve-
getieren mussen.

Mehr VO aılteren Menschen wırd als rund ZCNANNLT, keinen Organspender-
aUSWEIS auszufüllen, da die eigenen UOrgane sıcher nıcht mehr brauchbar für eıne
Verpflanzung selen. Dieses Argument ann durchaus mıt dem erstich 11-

hängen, da{ß auch 1n dieser Gruppe die Bereıitschaft, sıch mıt dem eigenen Tod AUS-

einanderzusetzen, verständlicherweise zurückhaltend betrachtet wırd Insgesamt
deuten die Aussagen eher darauf hın, da{ß die Frage der Organspende für viele ke1-
NCSWCBS für alle eiıne Herausforderung 1St;, die INa  } nıcht Sanz sich heranlassen
möchte. Dıies ze1gt sıch besonders dann, WeNn Ila  . die Gegenprobe macht. Nur 1n
SaAaNzZ wenıgen Fällen un: 1eSs wiırd VO den ÄI'ZtCII 1n den betroffenen Kranken-
häusern bestätigt haben diejenıgen, die keinen Organspenderausweı1s be] sıch Lra-

SCH, eıne Wıderspruchserklärung. Es 1St 1er eıne eigentümliche Ambivalenz fest-
zustellen, Z eiınen nıcht für die Organspende se1n, Z anderen sıch aber
auch nıcht persönlich mıiıt einer schriftlichen Erklärung dagegen auszusprechen.

Diese Ambivalenz und Unsicherheit wırd och durch eine weıltere Beobach-
tung gestelgert. Be1 Nachfragen, ob das Nıchtausfüllen eiınes Organspenderaus-
welses hei(ßit, da{ß 308l 1m Nottall auch bereıit 1St; auf das Urgan elines anderen
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verzichten, herrscht dieselbe Unsıicherheıt. Hıer scheint sıch auch 1n der ethischen
Diskussıion eiıne Verschiebung abzuzeichnen. Vor einıgen Jahren wurde 1mM 1
sammenhang MI1t der Kritik Hirntodkonzept zugleıich auch die Bereitschaft
dokumentiert, da{ß diejenıgen, die nıcht bereıt sınd, sıch als Organspender ZANT:

Vertügung stellen, zugleich auch darauf verzichten, das Urgan e1INes anderen
anzunehmen ?. In Jüngeren Veröffentlichungen 1STt davon nıcht mehr die ede
Die rage des Verzichts würde 1aber 1n diesem Zusammenhang eine gründlıchere
Betrachtung verdienen.

Dies oilt selbstverständlich nıcht 1m juristischen Sınn, da{fi derjen1ige, der eın
rgan benötigt, nachweıisen mufß, W1€ lange schon Organspender 1St. Dieser
Bewelıs Ist Juristisch nıcht eısten. Wohl aber 1ST auch A4aUS christlicher Sıcht die
ethische rage stellen, ob nıcht be] demjenigen, der nıcht bereit 1St, als UOrgan-
spender ZUr Verfügung stehen, umgekehrt damıt der Verzicht einhergeht, auch
selbst eın Organ erhalten. Der 1n vielen anderen Lebenssituationen gefOr-
erte Gleichheits- un Gerechtigkeitsgrundsatz scheint 1€eS$ geradezu herauszu-
ordern. Diese These, INa  = S1e Jetzt 1ın Diskussionen außert, wiırd mı1t derselben
Unsicherheit un Unentschiedenheit betrachtet Ww1e€e die anderen Punkte auch
uch 1er 1St spuren, da{fß das ethische Argument nıcht 1i einzelnen befragt
b7zw. analysıert wiırd, sondern CS wiırd schnell auf die Juristische FEbene gxewechselt,
die diesen Vorschlag als Jurıistisch nıcht durchführbar erscheinen Aßt

Wıe steht CS aber an MI1t dem anderen Argument, das gerade A4US christlicher
Sıcht VO hoher Bedeutung ist. dem Gebot der Nächstenliebe? Denn ein Urgan

spenden oilt als Zeıchen, ber den 'Tod hınaus eınen Dienst Nächsten
ben. Dabe]1 besteht Eıinigkeıit, da{fß CS siıch eiınen Akt der Nächstenliebe LLUL 1n
einem analogen Sınn handeln an Denn be] der Nächstenliebe geht 1ın der
Regel eıne Beziehung VO Z7We]1 Personen, während be1 der Organspende
me1st eıne Verfügung ber den 'Tod hınaus gegenüber eiınem a  Nn Empfän-
gCI getroffen wiırd, den der Spender nıcht kennt. Gerade dıie personale Beziehung
unterbleıibt damıt sowohl be1 Empfänger W1e€e Spender.

Konsens besteht darüber, dafß die Organspende eın treiwillıger Akt 1St, dem
keiner verpflichtet werden annn [)as Gebot der Nächstenliebe stellt für jeden
Chrıisten eiınen konkreten Anspruch dar, aber erhebt keineswegs die präzıse 1N-
haltlıche Forderung, sıch als Organspender ZUE Verfügung stellen. Insotern 1sSt
dieser 1NwWwels für diejenigen, die bereıit sind, eın rgan spenden, sıcher AaUS

christlicher Sıcht eın wichtiger Beweggrund. Es erleichtert aber denjenigen, die
AaUsS den geschilderten Gründen 1er zurückhaltend sind, nıcht ıhre Entscheidung.
Gerade das Gebot der Nächstenliebe verbietet CS auch, eiınen anderen ZUT Urgan-
spende drängen.

Die kırchlichen Stellungnahmen ZAU: Organspende siınd se1lt Jahren 1m Grund-
Satz pOSITI1V. Sıe liegen auf der bereıts enannten Linıe. So schreıbt Johannes
Paul] DE
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„Jenseıts Autsehen erregender Tlaten o1ibt den Hero1i1smus 1im Alltag, der AUS kleinen un! großen
Gesten des Teilens besteht, die eine echte Kultur des Lebens Ördern. Unter diesen Gesten verdient die
1ın ethisch annehmbaren Formen durchgeführte Organspende besondere Wertschätzung, Kranken,
die bısweilen jeder Hoffnung beraubt sınd, die Möglıchkeıit der Gesundheit der des Lebens

c 5zubieten.

Dieses Motıiıv halt sıch durch alle Erklärungen durch Was die strıttıge rage
des Hırntodkriteriums angeht, hat Bischof arl Lehmann als Vorsitzender der
Deutschen Bıschofskonferenz 1es ımmer wıeder auf Anfrage bekräftigt, zugleıich
aber deutlich gemacht, da{fß die deutschen Bischöfe n1ıe den Hırntod mı1t dem Tod
des Menschen gleichgesetzt hätten.

„Der Hırntod 1sSt selbstverständlich keıine Deftinition des Todes, un!: l auch keineswegs die
Wıirklichkeit des Sterbens un! des Todes erschöpfend tormulieren. Das Geheimnis des 'Todes 1sSt 1e]
umtassender un:! lıegt letztlich 1in einem Bereich Jenseıl1ts empirischer Feststellungen. Andererseits 1st
der Hırntod uch wıeder CI1S verbunden mi1t dem To. des Menschen, enn 1St se1ıne sıchere Fest-
stellungProbleme der Organtransplantation  „Jenseits Aufsehen erregender Taten gibt es den Heroismus ım Alltag, der aus kleinen und großen  Gesten des Teilens besteht, die eine echte Kultur des Lebens fördern. Unter diesen Gesten verdient die  in ethisch annehmbaren Formen durchgeführte Organspende besondere Wertschätzung, um Kranken,  die bisweilen jeder Hoffnung beraubt sind, die Möglichkeit der Gesundheit oder sogar des Lebens an-  «5  zubieten.  Dieses Motiv hält sich durch alle Erklärungen durch. Was die strittige Frage  des Hirntodkriteriums angeht, so hat Bischof Karl Lehmann als Vorsitzender der  Deutschen Bischofskonferenz dies immer wieder auf Anfrage bekräftigt, zugleich  aber deutlich gemacht, daß die deutschen Bischöfe nie den Hirntod mit dem Tod  des Menschen gleichgesetzt hätten.  „Der Hirntod ist selbstverständlich keine Definition des Todes, und er will auch keineswegs die  Wirklichkeit des Sterbens und des Todes erschöpfend formulieren. Das Geheimnis des Todes ist viel  umfassender und liegt letztlich in einem Bereich jenseits empirischer Feststellungen. Andererseits ist  der Hirntod auch wieder eng verbunden mit dem Tod des Menschen, denn er ist seine sichere Fest-  stellung ... Einige Fachleute  . haben die These vertreten, die Hirntod-Feststellung bedeute zwar  den Eintritt eines unaufhaltsamen Sterbeprozesses, sei gleichsam dessen irreversibler Beginn, sei aber  nicht gleichzusetzen mit dem Tod als dem Ende des Sterbens. Diese Position erscheint beim ersten  Hinsehen als bestechend, ist aber nicht so leicht vereinbar mit einer Organentnahme und mit einer  Transplantation. Im Extremfall würde eine Organentnahme als direkte Tötung verstanden werden  können, was selbstverständlich niemand will und auch rechtlich schwer geahndet werden könnte.  Daran würde sich auch grundsätzlich nicht viel ändern, wenn der Organspender zu Lebzeiten ein-  deutig seine entschiedene Bereitschaft zur Organspende bekunden würde (Enge Zustimmungslösung  ...). Es scheint, darum verantwortbar zu sein, auf der Linie der bisherigen Aussagen der Kirchen  Stellungnahmen abzugeben, wobei zur Klärung einzelne Korrekturen in der Diktion angebracht  sind.“ ©  Diese Haltung des Deutschen Episkopats (mit Ausnahme von Kardinal Joa-  chim Meisner) wird auch von den Moraltheologen (andere Auffassung Dietmar  Mieth) geteilt.  Es fällt auf, daß weder die wiederholten Erklärungen der überwältigenden Zahl  der Ärzte noch die der Kirchen, insbesondere der katholischen Kirche, zu einer  stärkeren Entscheidung für oder gegen die Organtransplantation geführt haben.  Innerkirchlich ist aufschlußreich, daß gerade hier den Christen ein Entschei-  dungsspielraum gegeben wird, bei dem viele unentschlossen sind, ob und wie sie  ihn nützen sollen. Oft wird sicherheitshalber nicht entschieden, in der Hoffnung,  daß für einen selbst die Frage nicht akut wird. Wenn — wie beim Thema Organ-  transplantation — gesetzliche Vorgaben, medizinische Einsichten und kirchliche  Stellungnahmen in einem weitgehenden Konsens miteinander sind, scheint das  Problem, warum viele Menschen sich nicht zu einer Entscheidung bei dieser  Frage durchringen können, auf ein tiefer liegendes Problem hinzuweisen: Es ist  die Schwierigkeit, angesichts komplexer Sachverhalte zu einer eigenverantworte-  ten Entscheidung zu kommen. Gerade weil sich ein Teil von ihnen intensiv mit  dieser Thematik beschäftigt, spürt man die Not, die einige bei einer Entscheidung  im Blick auf die Organtransplantation haben.  191Eıniıge Fachleute haben die These VELLFELCILN die Hırntod-Feststellung bedeute ‚War
den Eıntritt eınes unauthaltsamen Sterbeprozesses, se1 gleichsam dessen ırreversıbler Begınn, se1 aber
nıcht gleichzusetzen mıiıt dem Tod als dem Ende des Sterbens. Diese Posıtion erscheint e1m ersten
Hınsehen als bestechend, 1St aber nıcht leicht vereinbar MmMI1t einer Organentnahme un! MmMI1t eıner
Transplantatıon. Im Extremtall würde eıne Organentnahme als direkte Tötung verstanden werden
können, W as selbstverständlich nıemand ll un: uch rechtlich schwer geahndet werden könnte.
Daran würde sıch auch grundsätzlıch nıcht „e] andern, WeNnNn der Organspender Lebzeıten e1in-
deut1ig se1ıne entschiedene Bereitschaft ZUr Organspende bekunden würde (Enge Zustimmungslösung

Es scheınt, arum verantwortbar se1n, aut der Lıinıe der bısherigen Aussagen der Kırchen
Stellungnahmen abzugeben, wobel Z Klärung einzelne Korrekturen 1ın der Diktion angebracht
sınd.  CC

Diese Haltung des Deutschen Episkopats (mıt Ausnahme VO Kardıinal Joa-
chim Meısner) wiırd auch VO den Moraltheologen (andere Auffassung 1etmar
Miıeth) geteılt.

Es fällt auf, da weder die wıederholten Erklärungen der überwältigenden Zahl
der ÄI'ZtC och die der Kırchen, iınsbesondere der katholischen Kırche, elıner
stärkeren Entscheidung für oder die Organtransplantation geführt haben
Innerkirchlich 1St aufschlußreich, da{ß gerade er den Christen eın Entschei-
dungsspielraum gegeben wiırd, be] dem viele unentschlossen sınd, ob un W1€ Ss1Ce
ıh nutzen sollen. Ofrt wiırd siıcherheitshalber nıcht entschıeden, ın der Hoffnung,
da{fß für eınen selbst die rage nıcht akut wırd Wenn WI1IeEe beim Thema Urgan-
transplantatıon gesetzliche Vorgaben, medizinısche Einsichten un kırchliche
Stellungnahmen 1n eiınem weıtgehenden Konsens mıteinander sınd, scheint das
Problem, viele Menschen sıch nıcht eıner Entscheidung be1 dieser
Frage durchringen können, auf ein tiefer lıegendes Problem hinzuweisen: Es 1ST
die Schwierigkeit, angesichts komplexer Sachverhalte eıner eigenverantworte-
ten Entscheidung kommen. Gerade weıl sıch eın eıl VO ıhnen intens1ıv mıt
dieser Thematıik beschäftigt, spurt 1HAan die Not, die ein1ge€ be1 eıner Entscheidung
1m Blick autf die Organtransplantation haben
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Die Not, sıch entscheiden mussen

Fur eıne andere Gruppe wobe1l Überschneidungen möglıch sınd stellt sıch in
vielfacher Hınsıcht die Notwendigkeıt, sıch entscheiden mussen.

Das oılt zunächst für dıe potentiellen Organempfängerinnen un: -empfänger.
Als ersies 1St hierbei die rage klären, ob der oder die Betreffende überhaupt
bereit iSt, sıch auftf den damıt verbundenen Proze( einzulassen. Dies hat entschei-
dende Konsequenzen für die Lebensweise. Es 1St jer manchmal eıne schwierige
Abwägung treffen, ob eın Dialysepatient mehrmals 1n der Woche 7AREG Dialyse
tährt und/oder sıch autf eın Organ vorbereiıtet. Die psychischen Belastungen, autf
das Organ elınes anderen arten, die oft damıt verbundenen quälenden Fragen,
ob eın anderer Mensch für mich sterben mufß, damıt ıch eın Organ erhalte, WeI-

den aller sensiblen Gespräche des AÄArztes un:! anderer nıcht ganz geklärt
werden können. Und W as iSt; WE sıch der Betreffende eine Urgantrans-
plantatiıon entscheidet? Wıird der Verzicht VO seinen Angehörigen honoriert?
der werden S1Ee ıh ruck SELIZECN, sıch darauf einzulassen? Wırd GE weıter
eıne ıhm entsprechende Behandlung bekommen? Und selhbst Wenn sıch für e1-
LIEN Organempfang entscheidet un: vorbereıtet, stellt die Wartezeılt un:! spater
vielleicht die Adaptionsphase VOILI CIHIOTLTHIEG Herausforderungen.

Wıe zugespitzt eıne S1ıtuation se1ın kann, zeıgt sıch darın, da{fß eın Organempfän-
CI benachrichtigt wiırd, GT werde ZU Iransplantationszentrum gefahren, e1in
Urgan erhalten. Auf dem Weg dorthin wird der Krankenwagen wieder umdı-
rıg1ert, weıl die „Freigabe des Krankenhauses, VO dem das UOrgan kommen soll,
nıcht vegeben wırd Die Angehörigen hatten sıch zwiıischenzeıtlich anders eNtTt-
schieden. uch für die ÄI'ZtC stellt der Organempfänger hohe Ansprüche, nıcht
11UT W as den zeıitlichen Autftwand der vorbereıtenden Gespräche angeht, sondern
auch dıe Grundsatzfrage, ob Ag ıhn ZUT Organspende vorschlagen un auf die
Wartelisten setfzen lassen soll Auf das damıt verbundene Problem welst Johann
Ach hın

„Die Anwendung VO  . Organverteijlungsregeln erlaubtHerbert Schlögel OP  Die Not, sich entscheiden zu müssen  Für eine andere Gruppe —- wobei Überschneidungen möglich sind — stellt sich in  vielfacher Hinsicht die Notwendigkeit, sich entscheiden zu müssen.  Das gilt zunächst für die potentiellen Organempfängerinnen und -empfänger.  Als erstes ist hierbei die Frage zu klären, ob der oder die Betreffende überhaupt  bereit ist, sıch auf den damit verbundenen Prozeß einzulassen. Dies hat entschei-  dende Konsequenzen für die Lebensweise. Es ist hier manchmal eine schwierige  Abwägung zu treffen, ob ein Dialysepatient mehrmals in der Woche zur Dialyse  fährt und/oder sich auf ein Organ vorbereitet. Die psychischen Belastungen, auf  das Organ eines anderen zu warten, die oft damit verbundenen quälenden Fragen,  ob ein anderer Mensch für mich sterben muß, damit ich ein Organ erhalte, wer-  den trotz aller sensiblen Gespräche des Arztes und anderer nicht ganz geklärt  werden können. Und was ist, wenn sich der Betreffende gegen eine Organtrans-  plantation entscheidet? Wird der Verzicht von seinen Angehörigen honoriert?  Oder werden sie ihn unter Druck setzen, sich darauf einzulassen? Wird er weiter  eine ihm entsprechende Behandlung bekommen? Und selbst wenn er sich für ei-  nen Organempfang entscheidet und vorbereitet, stellt die Wartezeit und später  vielleicht die Adaptionsphase vor enorme Herausforderungen.  Wie zugespitzt eine Situation sein kann, zeigt sich darin, daß ein Organempfän-  ger benachrichtigt wird, er werde zum Transplantationszentrum gefahren, um ein  Organ zu erhalten. Auf dem Weg dorthin wird der Krankenwagen wieder umdi-  rigiert, weil die „Freigabe“ des Krankenhauses, von dem das Organ kommen soll,  nicht gegeben wird. Die Angehörigen hatten sich zwischenzeitlich anders ent-  schieden. Auch für die Ärzte stellt der Organempfänger hohe Ansprüche, nicht  nur was den zeitlichen Aufwand der vorbereitenden Gespräche angeht, sondern  auch die Grundsatzfrage, ob er ihn zur Organspende vorschlagen und auf die  Wartelisten setzen lassen soll. Auf das damit verbundene Problem weist Johann S.  Ach hin:  „Die Anwendung von Organverteilungsregeln erlaubt ... einen mehr oder minder großen Ermes-  sensspielraum für die ärztliche Entscheidung, der etwa in lokalen, zentrumsspezifischen Unterschie-  den hinsichtlich des Umgangs mit Indikationen bzw. Kontraindikationen zur Transplantation, aber  auch hinsichtlich nicht-medizinischer Ausschlußgründe wie dem Lebensalter oder dem Selbstver-  «7  schulden einen Niederschlag findet.  Etwas anders gelagert sind die Entscheidungen bei einem Menschen, dessen  Tod nach dem irreversiblen Ausfall aller Funktionen des Gehirns festgestellt  wurde®, Als erstes steht der Arzt vor der schwierigen Entscheidung, den Angehö-  rigen den Tod mitteilen zu müssen. Damit verbunden ist für ihn die Frage, ob  und wie er sie auf eine mögliche Organentnahme ansprechen soll. Da meist keine  Erklärungen des Betroffenen vorliegen und die Angehörigen ebenfalls oft zu der  erstgenannten Gruppe gehören, verlangt dies vom Arzt viel Fingerspitzengefühl  192eiınen mehr der mınder großen Ermes-
sensspielraum für die arztlıche Entscheidung, der etiwa 1n lokalen, zentrumsspezifischen Unterschie-
den hinsıchtlich des Umgangs mMI1t Indikationen bzw. Kontraindikationen ZUT Iransplantation, aber
auch hınsıchtlich nıcht-medizinischer Ausschlufßgründe w1e dem Lebensalter der dem Selbstver-

1T}schulden eınen Nıederschlag findet.

Etwas anders gelagert sınd die Entscheidungen be] einem Menschen, dessen
'Tod ach dem ırreversıblen Austall aller Funktionen des Gehirns testgestellt
wurde Als PESSS steht der Arzt VOIL der schwierigen Entscheidung, den Angehö-
rıgen den 'Tod mıitteilen mussen. Damıt verbunden 1St für ıhn die FTaZe, obhb
un: W1e€e s1e auf eine möglıche Organentnahme ansprechen soll Da me1st keine
Erklärungen des Betroffenen vorliegen un dıe Angehörigen ebentalls oft der
erstgenannten Gruppe gehören, verlangt 1eSs VO Arzt viel Fingerspitzengefühl
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un Sensibilität. Dabe] 1St berücksichtigen, dafß 1mMm Alltag eıner Klinık Gesprä-
che mı1t Angehörigen, die 1n diesem Fall sotfort führen sınd, neben dera-

len Arbeıt eiınes Krankenhauses eisten sınd Und gerade der IDienst autf den
Intensivstationen ordert den vollen Eınsatz aller Beteiligten.

Die Angehörigen, die ZUeFst einmal den 'Tod ihres Verwandten verkraften
haben, trıfft die rage meılst unvorbereiıtet. uch Wenn ıhnen eıne estimmte Frıist
TANT Entscheidung bleibt, 1ST diese für sS1e oft sehr schwier1g. Das TR26 regelt
ZW al, WeTr die Entscheidung tällen hat „1 Ehegatte, volhährige Kınder,
Eltern, der sofern der mögliche Organspender ZUT Todeszeıt mıinderJjährig W arlr

und die orge für seine Person dieser e1it LLUT einem Elternteıl, einem Vor-
mund der eiınem Pfleger zustand, dieser Sorgeinhaber, volhährige Geschwi-
StEN, Großeltern“ S 2U) Es werden och weltere Differenzierungen 1mM (Ze-
sSetrz angebracht, aber 1n der Regel wiırd den Angehörigen ber dieses
Thema dıiskutiert, und a kontroversen Meınungen kommen. Gerade be1
der Entscheidungsfindung wırd nıcht selten auch das Pflegepersonal VO den An-
gehörıgen angesprochen oder 1mM kirchlichen Umfteld der Seelsorger.

Wenn die Entscheidung ZUgunsten elıner Organspende gefallen 1St, ann 1St be-
sonders das Pflegepersonal gefordert. Die Pflegerinnen und Pfleger mussen den
oder die „Hırntoten“ SCHNAUSO pflegen W1€ vorher. Manchmal 1St 1es tür sS1e be-
sonders schwier1g, weıl Ja auch andere Patıenten auf der Intensiyvstation ıhrer vol-
len Aufmerksamkeit bedürten. Und 1St psychisch sıcher nıcht leicht verkraf-
ten, jemanden in den Operationssaal begleıten, den INa  aD Ormt als Leiche abholt.
uch die Explantation selbst W1e spater die Implantation wiırd VO ÄI'ZtCII WwW1e€e
Pflegern als psychısch belastend dargestellt. Gerade weıl jer für alle Beteilıgten
die Anforderungen un: der Entscheidungsdruck sehr hoch sind, sınd begleitende
Gespräche, Rückmeldungen des Transplantationsteams das explantierende
Krankenhaus un andere begleitende Ma{fißnahmen angezeıgt.

eım Organempfänger 1St ach erfolgter Transplantation besonders die Adap-
tiıonsphase wichtig. Eın UOrgan verändert iınnerlich einen Menschen. Hıer

seiıner eigenen Identität stehen SE 1ne Aufgabe, dıe der Empfänger erst ler-
HE  - MUu Und W as ISt, Wenn das rgan nıcht ANSCHOMMIMCIN wırd?

Di1e vielfältigen Entscheidungsnöte un -zwange be1 der Organspende welsen
auf eın Problem hın, das verschiedentlich 1ın Jüngerer elıt 1n der Moraltheologie
bereıts diskutiert wurde die Schwierigkeıit, eıne sıttlıche Entscheidung treffen,
W ds oft der Gewissensentscheidung verstanden wırd Gerade beim Thema
Organtransplantation 1ST notwendig, ber die reine Informatıion hınaus sıch
mi1t den tiefersıtzenden Angsten un:! Bedenken auseinanderzusetzen. Aus christ-
lıcher Sıcht scheint MI1r 7eT. VOT allem eine yanzheitliche Perspektive der (GJew1s-
sensentscheidung notwendig se1n, die neben der iıntormatıven Selite auch die
emotıionalen Bedürfnisse mıiıt auftnımmt. Aus der TIradıition der Kırche heraus be-
deutet dies, die unbedingt notwendigen Informationen medizinıscher AFt die
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psychologischen Herausforderungen un: die theologisch-ethische Bewertung 1n
Verbindung bringen mıiıt eıner Spirıtualıtät, die aus der Sıcht des Glaubens
diese Punkte integriert. Dies scheint M1r eın Weg se1N, die Schwierigkeiten
der Entscheidung bewaältigen können, annn auch eiıner sıttlıch verant-

Entscheidung kommen.
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